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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

R - In - K - Wi 

zu Punkt … der 988. Sitzung des Bundesrates am 27. März 2020 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zum Zweck der Erleichterung 
der Identifizierbarkeit im Internet für eine effektivere Bekämpfung 
und Verfolgung von Hasskriminalität 

- Antrag der Länder Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern - 

A. 

1. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten

empfiehlt dem Bundesrat, 

den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim  

Deutschen Bundestag einzubringen. 

B. 

2. Der Ausschuss für Kulturfragen und 

der Wirtschaftsausschuss 

empfehlen dem Bundesrat, 

den Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag n i c h t einzubringen. 

C. 

Im federführenden Rechtsausschuss

ist eine Empfehlung an den Bundesrat nicht zustande gekommen. 


